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Beutiien O/S.den 22.0ctober 1898.

Bescheid
auf das Gesuch vom 4.d.Mts.

Gegen die Errichtung eines Neubaues auf Ihrem Grundstück nach dein
Ringe zu findet sich Nichts zu erinnern.

Dagegen .sind wir zu unserem Bedauern nicht in der Lage, Ihnen die
beabsichtigten Umbauten nach der Kirchstrasse zu zu gestatten, da die¬
selben dasjenige Gelände betreffen, welches nach dem bestehenden
Fluchtlinienplane als Strassenterrain in Anspruch zu nehmen ist.

Der Magistrat.
An den Hausbesitzer Herrn C.S.Guttmann Hier.

Vorstehende Abschrift geht nach IV.
Beuthen O/S.den 22.Getoben 1898.

D/r\Magistrat.

An
das Bureau IV.

1.9310.







wird auf sein Gesuch vom ,

unbeschadet etwaiger Rechte Dritter hierdurch die polizeiliche Erlaubniß ertheilt, ans ihrem —

unter der Nro.

belegenen Grundstücke nach Maßgabe der anliegenden, ^ geprüften und

festgestellten VauzeichnunA^lnd der zugehörigen statischen Berechnung

Mgssiv aufzubauen und feuersicher einzudecken. '

bHin—bei werden die nachstehenden Bedingungen zur genauesten Befolgung festgesetzt:

1. Die aus den Fundamenten genommene Erde und der Bauschutt dürfen nicht auf öffentlichen Straßen,
Wegen und Platzen abgeladen werden; ebenso dürfen daselbst ohne besondere polizeiliche Erlaubniß
Baumaterialien nicht aufgestellt und das zum Vau erforderliche Holz abgeladen und bearbeitet werden.
(F) 50 der Bau—Polizei—Ordnung vom 2?,. Juni 1885.)

2. Die Fluchtlinie, welche Vor Beginn des Baues auf vorherigen besonderen Antrag diesseits angegeben
wird, muß genau inne gehalten werden. 52 a. a. O.)

4. Die Treppen müssen feuersicher gebaut werden, d. h. von massiven Wänden umschlossen und mindestens
mit gerohrten und geputzten Decken versehen sein. Eine derselben muß unverbrennlich, d. h. aus Eiseil
oder aus Stein ausgeführt werden. 40 a. a. O.)

4. Risalite, Kellerhülse, Treppen, Schilder, Schaufenstervorrichtungen, Erker und Balkons, welche über die
Frontlinie des Hauses hinaus in oder über den Bürgersteig reichen, dürfen nur mit besonderer Ge¬
nehmigung angelegt, Thüren, Fenster und ^äden, welche nach außen aufschlagen, im Erdgeschoß über¬
haupt nicht errichtet werden. (8 a. a. O.)

0. Behufs Auffangens des Negenwassers muß das Gebäude mit metallenen Rinnen mit Kessel und Abfall¬
röhren Vis zur Erve hinab versehen werden. lM 24 und 54 a. n. O.)

0. Regelung der Vorfluth ist Sache des Bauenden.
7. Alle aus dem Hause nach dem Straßenrinnsteiu führenden Gerinne, welche übrigens nur zur Ableitung

des Schnee— und Regenwassers benutzt werden dürfen, müssen, insoweit sie den Bürgersteig durchschneiden,
in Stein oder Eisen hergestellt und dergestalt überbrückt werde,:, daß dadurch die Ebene des Bürger¬
steiges nicht gestört wird. (H 13 a. a. O.)

8. Ausgüsse aus Küchen und sonstigen Räumen sind an der Straßenseite nicht gestattet. (§ 14 a. a. O.)
9. Die anzulegeickxm Senkgruben (Eloaken) müssen — mindestens 1 Meter von der Nachbargrenze ent¬

fernt — wasserdicht hergestellt, d. h. die von Bruchsteinen aufgeführten Umfassungswände müssen
im Innern durch eine '/— Stein starke Mauer von Klinkerziegeln in Cementmörtel, und der Fußboden
mit einem ebensolchen Pflaster verblendet werden; demnächst müssen die Senkgruben dergestalt verdeckt
werden, daß der Juhalr die Bist nicht verderben kann. 14 a. a. O.)

10. Auf der Besitzung muß nach Maßgabe des H 12 Absatz 1 a. a. O. ein Brunnen angelegt oder für
genügende Wasferzuleitung in sonstiger Weise gesorgt werden.

11. Kellergeschosfe dürfen nur daun als Wohnungen benutzt werden, wenn sie den auf Seite 3 dieses
Scheines abgedruckten Bestimmungen der Regierungs—Polizei—Verordnung vom 9. Juni 1881 — Amts¬
blatt Seite 258 — entsprechen und die bei der Polizeibehörde besonders zu beantragende Bauerlaubniß
ertheilt worden ist. Der Bauende hat daher sofort bezw. spätestens binnen 1 Woche nach Empfang
dieses Erlaubnißscheines der Polizeibehörde anzuzeigen, ob die Kellerräume Wohnzwecken dienen sollen,
oder nicht.

Uebrigens dürfen Kellerwohnungen gemäß H 00 a. a. O. unter keinen Umständen vor Ablauf
von neun Monaten nach Vollendung des Rohbaues bezogen werden.

12. Von der Vollendung des Rohbaues muß, bevor der Abputz der Wände und Decken beginnt, bei Meiduug
einer Erekutivstrafe von S7ß), Mark der Polizeibehörde Anzeige erstattet werden. 8 a. a. O.)

13. Die an der Straße belegene Vorderseite des Neubaues muß nach beendetem Vau binnen Jahresfrist
angemessen abgeputzt und abgefärbt werden;



14. Von der Bauzeichnung darf bei Ausführung des Baues nur mit speciell eingeholter Genehmigung der
Polizeibehörde abgewichen werden. (§ 367 Nro. 15 des Strafgesetzbuches.)

15. Der zu dem zu bebauenden Grundstück führende Weg kaun als eine städtische Straße erst dann aner¬
kannt und ein Anspruch auf Ausbauuug und Pflasterung desselben erhoben werden, wenn dieser Weg
an beiden Seiten vollständig mit Wohnhäusern bebaut sein wird. Bis zu diesem Zeitpunkt ist d...........
Bauende verpflichtet, einen wegsamen Zugang zu seinem — ihrem — Grundstück selbst herzustellen
und zu unterhalten und greisen im klebrigen die aus Grund des Gesetzes vom 2. Juli 1875 für den
hiesigen Bezirk erlassenen oder noch zu erlassenden statutarischen Bestimmungen Platz.

16. Das Wohnhaus ist nach Fertigstellung mit ^j^^einev noch später zu bezeichnenden — Hausnummer
................. zu versehen, l Polizei—Verordnung vom 11. Mär; 1872. )

17. Die Wohnungen im Neubau dürfen erst nach Ablauf von neun Monaten nach Vollendung des
Rohbaues bezogen werden; wird eine frühere wohnliche Benutzung der Wohnräume beabsichtigt, so ist
die Erlaubniß der Polizei—Behörde dazu nachzusucheu. (% 60 der Bau—Polizei—Verordnung vom
23. Juni 1885.)

18. Vorspringende Balkons und Altane, welche mehr als 1 Meter über dem Erdboden sich erheben, müssen
von Stein oder Metall ausgeführt werden, nur für die Fußböden und Geländer derselben sind andere
Materialien zulässig. (§ 22 a. a. O. )

19. Die zum Schutze des Schornsteinfegers bei Ausübung seines Gewerbes erforderlichen Einrichtungen
be;w. Schutzvorrichtungen sind anzubringen. Daß dies geschehen, ist bei Erstattung der Rohbauanzeige
durch Beibringen einer Bescheinigung des hiesigen Schornsteinfegermeisters uns nachzuweisen.

20. Ferner wird darauf hingewiesen, daß, bevor die Eisentheile nach der Baustelle hingeschafft und daselbst
ausgestellt werden, die schriftliche Erklärung des mit der Bauausführung beauftragten Gewerbetreibenden,
daß er die Eisen—Construction aus Grund der genehmigten Zeichnung verantwortlich übernommen habe,
durch Sie uns einzureichen ist. (Regierungs—Polizei—Perordnung vom 26. October 1874.)

21.

Wegen der im vorstehenden Eonsense ausgestellten Bau—Bedingungen kann in Gemäßheit des
§ 127 ff. des Gesetzes über die allgemeine Landesverivaltung vom 30. Juli 1883 innerhalb 2 Wochen
Beschwerde bei dem Herrn Regierungspräsidenten oder Klage bei dem Bezirks—Ausschuß in Oppeln geführt
werden. Beschwerde oder Klage sind indeß uns einzureichen.

Kenlherr O.K, den ..ten... .18

Die Polizei—Verwaltung.

1. Vorstehender Eonfens ist auszufertigen, mit den zugehörigen Zeichnuugck^. und statischen Berechnung
iit verbinden und gegen Behändigungsschein dem Genannten zuzustellen.

^/Vorlage dem Steuerburean a) Wasserzins, b) Baugebühren. (Bit b durch das Vanamt)
3 — br. m. Polizei—Jnspectorat zur Kenntniß und Notiznahme.^u — m

4. br. m. Herrn Stadtbaurath mit dem ergebensten Ersuchen um gefällige laufende Eontrole undHrüfung
der Bau—A usführung.

5. Nach Monaten.

Berrlken G. S., den ..ten.

Die Polizei—Verwaltung¬









































































Beuthen O/ö.,den 20. Januar 1936.

Anden

Herrn Ober bürgermeister ,

B e u t h e n O/S.
Betr.Hing flo. 5 bezw.Kirchstr.4.

In untenstehender Zeichnung ist in ge—lb
ein einstöckiger Lagerraum eingezeichnet. DieserLagerraum ist
vollständig baufällig und muss schleunigst abgebrochen werden.

Ich bitte deshalb, mir baldgefl. die Er¬
laubnis zum Abbruch dieser Baulichkeit zu geben.









Slowig ä Huttny
Inh. Paul Huttny
Beuthen O/S.
Ring 5 L I

Beuthen O/S., den 8. März 1940.

Herrn
pbST6^g^^i^4ter als
l)rtspoMz%ifc Morde

Beuthen O/S.

Anbei überreiche ich Ihnen 1 Blatt Zeichnung in doppel¬
ter Ausfertigung betr.:
1. Abbruch eines baufälligen, wie in der Zeichnung skizzier¬
ten Seitengebäudes und
2. als Deckblatt, Errichtung eines leichten Baues als Raum
für meine G—efolgschaft und Herstellung einer sanitären
Toilettenaniage.

Ich habe das Grundstück neu erworben und bin nun ver¬
pflichtet für meine Gefolgschaft ordnungsmässige Räume zu
schaffen und gibt es nur die Möglichkeit, dass ich gegen¬
wärtig den baufälligen Teil des Seitenhauses abbreche und
einen neuen Raum, welcher nur in Erdgeschosshühe ausgeführt
wird, herstelle. Mein Plan geht dahin, sobald es die Wirt¬
schaftslage in Bezug auf grössere Umbauten resp. Heubauten ge¬
stattet, meinan ganzen Gefolgschaftsraum in moderner Form
herzustellen und ist dieser neu herzustellende Gefolgschaf’ts¬— — — — ’ ... _/’
raum als ein Provisorium zu betrachten, welches so lange
Gültigkeit hat, bis ich auf Grund der Wirtschaftslage die
Genehmigung erhalte, neu zu bauen.

An der Toilettenanlage, wird an der Zu— und Abfluss¬
leitung nichts geändert, da sich diese in dem zum Abbruch
bestimmten Raum befindet und der Raum lediglich um 3,00 m
verlegt wird.

Das ganze Bauprojekt übersteigt nicht die Summe von
RM 2.500,00 und bitte ich, mir dieses r.echt bald genehmigen
zu wollen, damit ich bei Eintritt gelinder Y/itterung mit den
Arbeiten beginnen mcj^hte.

Mit der Bauausführung habe ich die Fa. Josef Swienty
Bangeschäft beauftragt und bitte, sämtl. Rückfragen die not¬
wendig sind, wegen der Zeitersparnis direkt mit der Fa.
Swienty zu erledigen.

y Gleichzeitig übersende ich Ihnen die Anzeige für das
Arbeitsamt nebst Holzauszug und bitte, die Unterlagen zu
priifen und dem Arbeitsamt zuzusenden, damit ich durch diese



Behörde die Unbedenklichkeitserklärung für mein Bauvorhaben
erhalte.

Ich danke Ihnen im Voraus für Ihr Entgegenkommen und
zeichne mit

Heil Hitler!

5 Anlagen.

H.B. Ich bitte, das Anschreiben an das Arbeitsamt, sowie
die Anzeige für ein Bauvorhaben und den Holzauszug in dop¬
pelter Ausfertigung geprüft an das Arbeitsamt zu senden,
damit die Unbedenklichkeitserklärung Ihnen durch diese
Behörde zugesandt wird.

D.O.











Abschrift.
Slowig ft Huttny
Inh.^aul Huttny
Beuthen OS.
Ring 5. B.euthen OS., den 8.März 1940.

Herrn Oberbürgermeister als Ortspolizeibehörde,
Beuthen OS.

/ Anbei überreiche ich Ihnen 1 Blatt Zeichnung in doppelter
Ausfertigung betr.
1) Abbruch eines baufälligen, wie in der Zeichnung skizzierten

Seitengebäudes und
2) als Deckblatt, Errichtung eines leichen Baues als Raum für mei¬

ne Gefolgschaft und Herstellung einer sanitären Toüeltenanlage.
Ich habe das Grundstück neu erworben und bin nun verpflichtet

für meine Gefolgschaft ordnungsmäßige Räume zu schaffen und gibt
es nur die Möglichkeit, daß ich gegenwärtig den baufälligen Teil
des Seitenhausea abbreche und einen neuen Raum, welcher nur in
Erdgeschoßhöhe ausgeführt wird, herstelle. Mein Plan geht dahin,
sobald es die Wirtschaftslage in Bezug auf größere Umbauten resp^—
Neubauten gestattet, meinen ganzen Gefolgschaftsraum in moderner
Form herzustellen und ist dieser neu herzustellende Gefolgschafts¬
raum als ein Provisorium zu betrachten, welches so lange Gültig¬
keit hat, bis ich auf Grund der Wirtschaftslage die Genehmigung
erhalte, neu zu bauen.

An der Toilettenanlage wird an der Zu— und Abflußleitung
nichts geändert, da sich diese in dem zum Abbruch bestimmten
Raum befindet und der Raum lediglich um J,oo m verlegt wird.

Das ganze Bauprojekt übersteigt nicht die Summe von RM 2500,—
und bitte ich, mir dieses recht bald genehmigen zu wollen, damit
ich bei Eintritt gelinder Witterung mit den Arbeiten beginnen
möchte.

Mit der Bauausführung habe ich die Fa. Josef Swienty, Bauge¬
schäft, beauftragt und bitte, sämtl.Rückfragen die notwendig sind,
wegen der Zeitersparnis direkt mit der Fa. Swienty zu erledigen.

Gleichzeitig übersende ich Ihnen die Anzeige für das Arbeits¬
amt nebst Holzauszug und bitte, die Unterlagen zu prüfen und
dem Arbeitsamt zuzusenden, damit ich durch diese Behörde die Un ¬
bedenklichkeitserklärung für mein Bauvorhaben erhalte—r

Ich danke Ihnen im Voraus für Ihr Entgegenkommen und
zeichne mit

Heil Hitler!
gez. Paul Huttny.5 Anlagen.

B.w.



N.B. Ich bitte, das Anschreiben an das Arbeitsamt, sowie
die Anzeige für ein Bauvorhaben und den Bolzauszug in
doppelter Ausfertigung geprüft an das Arbeitsamt zu senden,
damit die Unbedenklichkeitserklärung Ihnen durch diese Be ¬
hörde zugesandt wird.

D.O.

Der Oberbürgermeister
als Ortspolizeibeilörde.
43. 296/40.

Beutzen OS., den 20.3.40.

Vorstehende Abschrift mit 1 Zeichnung g.R.
übersende ich zur Kenntnis mit dem Ersuchen um
Stellungnahme im gewerbepolizeilichen und Arbeiter¬
schutzinteresse.

I.A.

An das
Preuß . G—ewerbe auf si cht samt

itinspektor.
in Gleiwitz.

28. März 1940.

340/40 1/St.
Urschr. nebst Anlagen

dem Herrn Oberbürgermeister als Ortspolizeibehörde
Beuthen O/S

nach Prüfung ergebenst zurückgesandt. Gegen d—as Bauvorhaben
bestehen keine Bedenken. Ich bitte, dem Antragsteller mit¬
zuteilen, daß die beiliegenden Richtlinien des Herrn
Reichsarbeitsministers für Gefolgschaftsräume zu beachten
sind.



Zu 43 — Stadtbauamt — Stadtentwässerung.

Die teiiehmigung für die^Entwässerungsanlage

kann unter nachstehenden Bedingungen erteilt werden:

Sondervorschriften: 1) Unfallverhütungsvorschriften
2) Polizeiverordnung für Entwässerungsanlagen
3) .

Besondere Bedingungen:
1) Der Beginn der Arbeiten an Entwässerungsanlagen muß mindestens

5 Tage vorher dem Stadtbauamt —Stadtentwässerung angezeigt werden.
2) Der Anschluß an Straßenkanäle oder an andere vorhandene Leitungen

darf grundsätzlich nur durch einen Abzweiger erfolgen. Ist ein
solcher nicht vorhanden, dann muß er eingebaut werden. Ausnahmen
bedürfen besonderer Genehmigung. Die Anschlußstelle darf erst zu¬
geschüttet werden, Wenn sie baupolizeilich abgenommen wurde.

sTHkkä"S1ten1 ztr tmpflastern.
4) La!jMlmge am unteren Ende der Dachabfallrohre sind entbehrlich.

Um Sperr^ü^ke von der Leitung fernzuhalten, sind an den Eihmün¬
dungen der Dacfos^men in die Abfallrohre Drahthauben vorzusehen.

5) Sämtliche Brauchwass^r^nläufe unter der Straßenkrone sind doppelt
gegen Rückstau zu sichern^^t^der Bähe ist ein Schild anzubringen
mit folgendem Wortlaut: "VerschlEfikg^gen Kellerüberschwemmung!
Nur zum Wasserablassen öffnen, dann sofort, wieder schließen.!”

6) Regeneinlättfe— —unt—er—E4r—aß^enrkrone sInd —





ß. April 1940.

, III..3. Bau jmo/15,/pl/Fl. An den
,Herrn Oberoürgsifiiieister der Stadt Beuttten O/S. als

Reuthen 0 / s.
Betrif.it: IV. Anordnung zur Bur^fimruhgyges Vj^Pjahresplanee j hier: Errichtung eines

Grefolgschaftsraumea und Toiletten.
Vorgang: Ihr Schreiben vom 27. März 1940

Infolge der angespannten Rohstoffläge bin iah nicht in der Lage, das Bauvorha¬
ben freizugeben. Ich habe dem Bauherrn anheim gestellt, den Antrag nochmals nach Been¬
digung des Krieges bei mir einzureichen.







A o s c h r i f t

C.Z. III W Bau 9X00/13/402/Pl/Ka. Beuthen O/S., den 7.5.1940
An die
Fa. Slowig ft Hutthy
in^ ^ B^e _u __t_ h _e__n C/S.

i
Be trifft: IV. Anordnung zur Durchführung des Vierjahresplanes; hier:

Abbruch eines baufälligen Anbaues, Errichtung eines Gefolgt
schaftsraumes mit Toiletten.

Vorp?ng: Schreiben der Firma Josef Swienty, vom 19. 4. 1946.
—Mit der Freigabe des ooenuezeichneten Bauvorhabens bin ich

unter der Voraussetzung einverstanden, daß der Verbrauch von kontin¬
gentierten Baustoffen, die von der Baupolizei für erforderlich gehal¬
tenen Mengen, und zwar 3,5 cbm Hadelschnittholz nicht übersteigt, Han¬
del Schnittholzeinkaufsscheine nicht benötigt werden und die, erforder¬
lichen Arbeitskräfte ohne Beeinträchtigung krigewichtiger Bauvorha¬
ben ,zur Verfügung stehen.

Abschrift dieses Schf?ibens habe ich der zuständigen Baupo¬
lizeibehörde übersandt.
1 Anlage M .d.W. d O—.b.

g:ez. Dr. Sifflon



7. 5. 1940

.I.IX...W Bau 3100A3/4 0 2/11A. a. An den
Herrn Oberbürgermeister
Als Baupolizeibehörde ,
in B e n O/S.

Betrifft: FV. Anorönungialir i^rchführung des Vier jahresplanes ; hier:
Abbruch eines baurfalligejg. ,Abbaues, Errichtung,,, eines Gefolg¬
schaftsraumes mit Toiletteti."’

Bauherr^ Fa. Slowig 5k Huttny, Inh. Paul ^Hto—ttny, in Beuthen O/S.,
Ri ng 5—
In der Anlage übersende ich Abschrift eines an die Fa.

Slowig 5fc Huttny gerichtetes Schreiben mit der Bitte um geflg. Kennt¬
nisnahme.

1 Anlage





7—. 5^ 19.4.0

I.III W..Bau 2100/i.5/4ö2/P1/Xa. An die +
1 o w i g ftt t n "Y/

in,. 3 e u t h e n 0/S^
Sing”5

jg triff ,t: IY. Änoa^dflSng zur lurchführumg des Vier jahresplanes; hier:
"" Abbruch eines baufälligen Anbaues, Errichtung eines Gefolg¬

schaftsraumes mit Toiletten.
Vorgang Schreiben der Pirma Josef S w i e n t y, vom 19. 4. 1940.

Mit der Freigaoe des obenbezeichneten Bauvorhabens bin ich
unter der Yoraussetzung einverstanden, daü der Yerbrauch von kontin¬
gentierten Baustoffen, die von der Baupolizei für erforderlich gehal¬
tenen Mengen, und zwar cbm Eadelschnittholz nicht übersteigt, 3fa¬
delschnittholzeinkaufsscheine nicht benötigt werden und die erforder¬
lichen Arbeitskräfte ohne Beeinträchtigung kriegswichtiger Bauvorha¬
ben zur Yerfügung stehen.

Abschrift dieses Schreibens habe ich der zuständigen Baupoli¬
zeibehörde übersandt.



















. Beuthen O/S.
Ring 5.

H ,u t t n y Paul Beuthen O/S .,den 13 .September 1940.

Herrn

als Q spolize ibehördo^

Beuthen O/S

Betr. Ihr Schreiben vom 9.8.40. Ihr Zeichen 43.296/40

Anbei übersende ich Ihnen,die von Ihnen
gwwünschten Nachtrags Zeichnungen in doppelter
Ausführung, mit dem höflichen Ersuchen, um Durch¬
führung derselben und Genehmigung.

Heil Hitler!

43.13 74
jfrlT) 43 0. zur Prüfung und Äußerung.

r . 2.)N§ach 8 lagen.
Bth., den 23.9.1940

StA. 43.

















Firma Slowi XÄ Huttny
Inh. Paul Huttny
Ring Hr.5.

BeuthÄ%il4w T4en 20.Hovember 1940.

An Herrn l

0 O i:,.Hh_ r g e r m e/L s t e r
als Ortspolizeibehörde

Beut K\ / O/S.

Betr. Slowifrg;Huttny Zeichen 43.1388/40.

Anbei überreiche ich Ihnen ein Blatt Hachtragszeich¬
nung auf Grund des —genehmigten Bauscheines vom 15.10.40.
fü den Anbau auf meinem Grundstück Ring Hr.5.

Hie i 1 Hitler!









Paul H u t t n y
Weiss.Wollw.u.Herrenart.
G—eschäft.
Beuthen O/S Ring5^

Beuthen G/S,den 21.Oktober 1941.

Herrn
Oberbürge
als Ortspolizeibehörde

Beuthen O/S.

Betr. Grundstück Ring 5 Beuthen O/S.

Seit ca. 4 Jahren bin ich Besitzer dieses Grind —
stückes und habe es unter dem Umstand gekauft, aus dem ver¬
wahrlosten Grundstück ein modernes Geschäftshaus zu errich¬
ten. Durch die gegenwärtigen und vergangenen Umstände
war es mir nicht möglich ausser den allernotwendigsten
inneren Arbeiten, Ausbau eines Büros, moderner Toilleten,
für mein Gesehäftspersonal Aufenthaltsräume, wenn auch in
einem beschränkten Masse, zu errichten,

Ich übersende Ihnen anbei ein Blatt Zeichnungen
in doppelter Ausführung, zwecks unumgänglich notwendigen Re¬
peraturarbeiten an meiner Fassade mit dem höfl. Brsuchen,
mir die Arbeiten recht bald zu genehmigen.

Ich begründe hiermit mein Gesuch unter folgenden
Punkten:
l} Das Hauptgesims mit der.vorgehängten Rinne ist der Art

schadhaft, da s schon dauernd Putz— und Mauerflächen ab¬
brückein, auch der Ansatz des Daches ist angefault,dass
die Sparrenköpfe ergänzt werden müssen.

Beidieser Ausführungsarbeit wird auch das Gesims neu
hergestellt und die Rinne neu ergänzt.

Auch müssen die Dachsteine in der Gesamtfläche ca
2,oo nf tief vollständig neu hergerichtet werden.

2) Das Firmenschild, welches ich beim Rauf des Hauses mit
übernommen habe ist wie gegenwärtig ersichtlich der Art
schadhaft, dass dasselbe abgenommen werden muss.

b.i.



Ebenso die am. Hause angebrachten Schaukästen, welche mit
der Marliisp und dem Firmenschild Zusammenhängen, sind so

’—Vdschädigt 4 ct ss eine Reperatur derselben schlecht oder
|kir!hiöht4atiö —führen geht.

W.i ja,xiß. jder Zeichnung ersichtlich will ich ohne
besonderem handwerltlichen umständlichen Arbeiten das Fas¬
sadenbild so ausbilden, dass der Zustand bis zur gegebenen
Zeit Errichtung eines neuen G—eschäftshauses,vorderhand
genügen wird.

Ich bitte mich in meinemfVorsatz Ihrerseits zu unter¬
stützen und mir die Genehmigung für die Fassadenänderung
recht bald erteilen zu wollen.

Ich habe an das Arbeitsamt die Abschrift dieses Brie¬
fes mit einem Gesuch und der ungefähren Kosten für die Ar¬
beit eingereicht und hoffe von dort aus auch die Unter¬
stützung zur Änderung der Fassade zu erhalten.—

Heil Hitler!

er!. Bor.



a/) nVfr Töifl,e,;. ..,!,/ft,fc....X.J—.,rcJU.....

Herrn
Paul Huttny
Beut h e n Q/S.

Betrifft Ausbesserung der Passade und des Gesimses
T6y\ ’ i r Lntr — vom 21.1 .41

Gegen die Burchfükrung obengenannten, Bauvorhabens werden keine Bedenken
erho’ben.
Ich weise jedoch aus drück!i chs t darauf hin, daß Arbeitskräfte als auch
kontingentierte Baustoffe (Holz;, Bisen) nicht zugewiesen besw. zugeteilt
werden. Bio Ar’beiten mit den dem Bauansffüir enden zur Verfügung stehenden
orts gebundenen nicht austausciifähigen Kräften durchg of!ihrt werden.
Die UjiöedeidfLiclikeitebescheinia:ung verliert ihre Gültigkeit, sofern nach
Erhalt des Bauscheines mit den Ar’beiten innerhalb 2 Monaten nicht ernst ¬
lich begonnen wurde. Die Arbeiten — dürIon erst nach Erhalt des Bauscheines

urchge:Cührt w;erden.
Ton diesem Entscheid wurde die zuständige Baupolizeibehörde sinngeiaäß ver ¬
ständigt .

Im Aufträge
gez. Unterschrift



III W Bau 9035/13/Be/B. Beuthen O/S., den 22. Okt. 1941.

Betrifft: Aus’besserung der Fassade und des
Vorgang:

U rschr if11ioh
dem
Herrn Oberbürgermeister
als Baupolizeibehörde
Beuthen 0/8.

zur Kenntnisnahme übersandt.
Gegen die Durchführung obengenannten Bauvorhabens werden keine

Bedenken erhoben.

Im Aufträge



..222h..0kt.......1.9..4.1 .f...

" i III..w Bau 9035/13/ Pe/D.
Herrn
Paul Huttny
B e u t h e n O/S.

Betrifft: Ausbesserung der Passade und des Gesimses
Torging : I!hr Antrag vom 21.10.41

Gegen die Durcliführung obengenannten Bauvorhabens werden keine Bedenken
erh—oben.
Ich weise jedoch ausdrücklichst darauf hin, daß Arbeitskräfte als auch
kontingentierte Baustoffe (Holz, Bisen) nicht zugewiesen bezw. zugeteilt
werden. Die Arbeiten mit den dem Bauausführenden zur Verfügung stehenden
ortsgebundenen nicht austauschfähigen Kräften durchgeführt werden.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung verliert ihre Gültigkeit, sofern nach
Erhalt des Bauscheines mit den Arbeiten innerhalb 2 Monaten nicht ernst¬
lich begonnen wurde. Die Arbeiten dürfen erst nach Erhalt des Bauscheines

chgeführt werden.
Von diesem Entscheid wurde die zuständige Baupolizeibehörde sinngemäß ver¬
ständigt .

Im, Aufträge

















Paul Huttny
Weiss—Wollw.u.Herrenarti¬
kel—Geschäft
Beuthen O/S Ring 5.

Beuthen 0/Sfden 26.November 1941.

Herrn

Oberbürgermeister
als Ortspolizeibehörde

Beuthen O/S.

Betr. Bauschein Ihr.—Zeichen 43. 1137/41. v.11.11.41.

Auf meinen Antrag v. 21.10.ds.Jrs. wurde mir von Ihnen
lt. meiner eingereichten Zeichnung die Umgestaltung der Vor¬
derfrontfassade genehmigt.

In Ihrer Benennung des Bauscheines v. 11.11.41. unter
Nr.6. verliert der Bauschein die Gültigkeit ,wenn die Arbei¬
ten nicht bis zum 22.XII.ds.Jrs. ausgeführt worden sind.

DieArbeiten können nur dann ausgeführt werden, wenn
das Geschäft fiii%, die Vornahme der baulichen Veränderungen
14 Tage bis 3 Wochen geschlossen wird.

Durch die gegenwärtige Überführung der Reservelager in
die Verkaufsräume u.Verkauf derselben, habe ich die Genehmi¬
gung, Zusehliessen des Geschäftes für die baulichen Verän¬
derungen, nicht erhalten. Es wurde mir anheim gestellt den
Umbau im nächsten Jahr auszuführen.

Ich bitte hiermit mir den Bauschein wie vorbenannt zum
22.12.ds.Jrs. bis zum 1.April1942 zu verlängern.

Ich werde dann im kommenden Jahr mit den zuständigen
Behörden verhandeln, wann ich mein Geschäft schliessen kann
um die Bauausführungen vorzunehmen.—

Ich bitte um Ihre recht baldige Nachricht und zeichne
mit

Heil Hitler!





Beuthen O/S., den 27. März 1942.Paul H u t t n y
Weiss—Wollw, u. Herren¬
art ikel—Geschäft
Beuthen O/S.
Hing 5

Herrn
Oherbürgermeister als
Ortspolizeibehörde

Beuthen O/S.

Betr. Bauschein— Ihr Zeichen 43. 1137/41 v fl.11.41.

Bezugnehmend auf mein Schreiben vom 26. 11. 41 teile ich
Ihnen höflichst mit, dass ich durch die gegenwärtigen und
auch in Zukunft sich noch ergebenden Zustände, die Umge¬
sta!ltung der Vorderfrontfassade meines Grundstücks in ab¬
sehbarer Zeit nicht ausführen kann.
Gründe dafür sind:
Bass ich die notwendigen Handwerker, welche für die Arbeiten
in krage kommen gegenwärtig und auch in Zukunft nicht zur
Verfügung habe somi| bitte ijoh denJHerrn Oberbürgermeister
mir meinen Bauschein zu verlängern, bis andere Verhältnisse
eintreten, eventl. bis nach dem Kriege.

i
Ich bitte um Ihren recht baldigen Bescheid und zeichne mit

Heil Hitler!











Holzauszug

Umbauarbeiten im Grundstück Beuthen 0/5, Ring 5, Herr Kaufmann
Paul H u t t n y , gehörig,

Die ganze Dachfläche nach der Strassenseite Ring muss, da dieselbe sehr
schadhaft ist, neu eingedeckt und somit vollständig neu eingelattet
werden,
Es verden benötigt s

rd, 500,oo lfdm, Latten 4/6 — 1,20 it?
O,oo w Sparren, Streben und Zangen zur Er¬

gänzung derschadhaften Dachfläche 14/14 = 1,372 s?
rd. 100,oo Dielung 26 mm strk, =s 2,60 af
Für Einschub und Unvorhergesehenes 0,50 sf

— zum Ausgleich als Vorbehalterholz 0,328 a?

zue: 6,oo rS



Beuthen O.—S., den .... .S.Qkt O"ber 19. 4—2
Ring 5

Slowlg ä Huttny
Inh,: P. Huttny

Weiss— und Wo!1waren
en gros _____ en detail

Telefon Nr. 4049
Bankkonto:

Deutsche Bank u. Discontoges. Beuthen
Postscheckkonto: Breslau 26559

Herrn

Oberbürgermeister als
Ortspolizeibehörde

Beuthen O/S

Betr: Ihr Zeichen 43.1157/41
Am 11. November 1941, wurde mir Ihrerseits der Bauschein für die
Umgestaltung der Vorderfrontfassade genehmigt.
Die seit der Zeit eingetretenen Umstände, Mangel an Arbeits¬
kräften, haben ergeben, dass ich die Arbeiten nicht ausführen
lassen konnte. Mein Baubeauftragter ,Herr Swienty, hatte für die
Erledigung der Arbeiten zur Disposition,nie die notwendigen
leute zur Verfügung.
Der Ortspolizeibehörde wurden auch jedesmal und in vielen
Schreiben die Gründe, warum die Arbeiten nicht ausgeführt werden
können, angegeben.
Nun habe ich endlich mit der Fa. Swienty die Vereinbarung
treffen können, dass Herr Swienty die Arbeiten ab Montag den
9.11.d.J. in Angriff nimmt, und dieselben innerhalb von 14 Ta¬
gen bis 3 7/ochen, beendet. Fa. Swienty hat endlich und was die
Hauptsache ist, jetzt die notwendigen Dachsteine geliefert.
Ich bitte nun die Ortspolizeibehörde, für die Ausführung der
Arbeiten, nochmalige Genehmigung erteilen zu wollen.
Ich überreiche Ihnen eine Zeichnung in doppelter Ausfertigung
welche die Neugestaltung der Fassade ergibt. Ich bitte, mir
auch diese kleine Umänderung der Fassade, welche mit keinen
Umbauangelegenheiten zusammenhängt, genehmigen zu wollen.—

Heil Hitler!



JOSEF SWIENTY — BAUGESCHÄFT
BEUTHEN OS.
Ostlandsfra fje 47
Fernsprecher Nr. 4767 Sw/Ko.

Gegründet 1912

Bankkonto:
Stadt—Sparkasse Beuthen OS. Nr. 5855
Volksbank e. G. m. b. H. Beuthen OS.

Volksbank Tarnowitz

TARNOWITZ
Krakauer Siraf;e 1
Fernsprecher Nr. 218

Beuthen O/S Den 29. Oktober 1942
Herrn
Oberbürgermeister als
Ortspolizeibehörde
Beuthen O/S

B%tr: Ihr Zeichen 43.1137/41 , Bauvorhaben Paul. Huttny,
Umänderung der Vorderüg!ntfassade an seinem Grundsttiok, Neuein¬
deckung des Daches und tder Ergänzung der schadhaften, morschen
DachholzkonstruffiiQn, Latten, Sparren, S—tieben eto.

— — —ft—... ,.4v’"X;,. 7
Da ich nun ab — ll.d. Joait meinen beschränkten Kräften, die
mir noch in Böuthen O/S zur Verfügung stehen, soweit disponie¬
ren kann, dass ich die Arbeiten bei der Ja. Paul Huttny in An ¬
griff nehmen werde bitte ich, mir zum Vorbenahnten Termin ,9.11
zu gestatten, die Arbeiten dort ausführen zu können.
Die Genehmigung des Arbeitsamtes ist auch nachgeholt worden,
da dieselbe , durch die dauernden Verzögerungen in Nichtfertig¬
stellung der Arbeiten, erloschen war.—

Heil Hitler!









Arbeitsamt Beuthen O.—S.
Postscheckkonto Breslau Hr. 37831.

Rfckhsbank—Girokonto Beuthen O.—S. Konto Hr. 899/151.
Hebenstelle: Randsdorf, pernruf Martinau 318

B Scharley, n Scharley 53037
,, Tarnowitz, n Tarnowitz 34

G.—Z
III/B 9035/13

Beuthen O.—S., den 7.5.43....................
Kattowitzer Straße 35
]Fernruf: Sammelnummer 3316

An den
Herrn Oberbürgermeister als
Baupolizeibehörde Beuthen O/S
Beuthen O/S

a allen Zmchrift,n und bei Zahlungen anzugeben.

Betrifft: Instandsetzung des Hausgrundstückes Hing 5 in Beuthen O/S
Bauhe:rr: Paul Huttny, Ring 5 in Beuthen O/S.
Vorgang: Mein Schreiben von 22.10.41o

Die mit Schreiben v. 22,10,1941 III W Bau erteilte
Unbedenklichkeitsbescheinigung wird hiermit bis zum 15.5.43 verlän —
gertoDie Verlängerung bezieht sich jedoch nur auf die bis jetzt durch¬
geführten Arbeiten.Sollte der Bauherr beabsichtigen noch weitere In —
stand setzungsarbeiten an dem Hausgrundstück vorzunehmen, so ist ihm an¬
heimzustellen ,einen neuen Antrag an die zuständige Baupolizeibehörde
einzureichen.

Im Aufträge









DOM ROLNICZO—H A N D L O W Y
INŻ. B. ŻMIJEWSKI

Tel. 37—38 BYTOM Rynek 5

Konto:
Bank Związku Spółek Zarobkowych

Oddział Bytom

Bytom, dnia.28 marca 7194 Ir.

Do
Wydziału Techniczno—Budowlanego
Zarządu Miejskiego

w Bytomiu

Fowo;fujęc się na rozporządzenie Min ,Od’budowy i A,dministracji
Pu’blicznej z dnia 25.2.194—6 r. § 4 i 5 w sprawie odbudowy uszkodzeń
wskutek wojny (dz.U.R.P.nr.10 poz.72) proszę uprzejmie o wydelego=
wanie Komisji ,któraby stvvTierdzi/a stan przeprowadzonych remontów
w nieruchomości po ośonej w Bytomiu ,Rynek 5.

Z powaćzam.em



O a p i c._

byt on:, dnia 1.1.1945r.Przedsiębiorstworobbt
Inżynie ry jnych dawn.fy
Beton— i Monierbaa pod
tyrncz.Zarządem Państwowym
Byt om, ul.Dwórcowa Br.22

K 0 3 21 GRY S!

dla ob. ir.ż. Bohdana Żmijewskiego na wykonanie robot
remonto’wch sklepu i budynku przy ul. Rynek I w Bytomiu.

,Nr.poz. , " 3ena Suma
1. Wykonab zdjęcia zruszcnych dachowej i ponownego

ubożenia na wapno 1:2 z cpnaniem 30 brakuja¬
f cych dachówek 12. oo x SjTO 0 —

mt ICO a 65,oo 8.500,oo
2. Wykonab reperacji jarugiej ponowy dacptf przez

podsunięcie brakujących dachbwek l odsmarowanie
od spodu / ret2 1Ó0_ a 25,oo 2.500 oo_

3. Wykonab otynkowania ymfitbw pomieszczeh. 1 piętra
zaprawa wap ienr o—gif)3owaliczęc z odbiciem reszty
zruszonych tynkbw i poprawieniem podrfufitki i usu¬
nięciem. gruzu " /
(3,oo x 4,3o) 7,4o + 2,00 x 3 00

— —— mt2 115 a 85,oo 9.775, oo
4. Wykonab wyremontowani Toiecbw lic; fc z dodaniem

brakującej arma tury,/piec ornej yf
f yzt 1 4 a 1000,00 4. COO oo_

5. Wykonab i dostarczyć drzwi filungowyojar o wym.
— o,70 x 2,oo o,Stf x 2,oo wraz z komj ne’tnym oku¬

ciem id(Tj ss w niem i omal ow niejgr
/ szt’. v 2500,eo 5.000,00

6. Wykonab reperacji drzwi i dopasowanie licząc ^
z wvf1ekomem ’y r anycL c fsci i dodanie bra¬
kujscych mkfcr szt. _Oji 500,eo 5.40 00

7. wykonać reperacji okiefe, licząc z dorpłfienieia
brakujących sznjrusbw i ramsztykbw ż/uodaniem
brakującego okucia i d o pasowanie

szt. 6 a — 350,oo 2.100,oo
3. Wykonab wystaję skPepowa " drzewa st olarskiego

\y w—g. rysunku licząc z obsunięciem zniszczonej i
ustawieniem no j i gruntowaniem

/ ryczałt lO.pOn,oo
9.,,— ,y 1 on ab oszklenia wystawy sklepowej i okien
yf szkłem lagrowym grul. 2m/m /

/ mtpr 35 a 290,oo 10.150,oo

do przenies.i.enia: 57.925.oo



_z przeniesienia:
Cena

z%j,
guma

—57.925,00
10. Wykonać pomalowanie ścia,n i sufitbw farbę

klejęwę w kolorach jasnych licząc z drobna
reperacja tyrkbw 9

mt 860 a 16,oo 13 760,oo
1y. Wykonanie dcprowadźenia instalacji elektrycz¬

v n j do stanu używalności przez dodanie brakują¬
cych przewodbw i rurek, puszek wy/ęczfeikbw i
lamp z opraw’kami (kule matowe)

Punktbw 12 a 50Q,oo 6.000,oo
— —_J,--_

Ogbłein z/. 77.j05,oo—

Słownie:_siederadziesiętsi demtysięoy sześćset osiemdziesiątpjięc— zł.
podpis nieczytelny . ... . . . .

Beton— i Monierbau
pe/nomocnik



Zarced Miejski w Bytomiu
ffydsią TeetłmioRay
Lrej

Protokółiar 2at ar w ,er Atr— ar ^

ęgiedzln Komisji Technissnej do, spraw stwierdzeń stanu utywalnolci
budy tikuv na nteruchcmoisi hipo Nr , j i + , , JNrc poi,, , , 9 , ,
prsjr ul, 5 . , 9 . o 9 w Bytomiuu

w składzie?
t ) Budpwn., Langer Pawą/ . , , , P 9 o
2,) Kpntrpląr Bienios e]c Jojpagz, ,. . 8 y , v , ffl
3V)

f obecnofcci wezwanego pismem z dnia 28 marca.1947r właściciela ad¬
mi ni strat ora domu przy ule Rynek Nr—, 8 o . o , . r.obo i b% imŁjmskl
:aa},en ;.kale w bytomiu prsy; ul. Piaatpwskj—ej ikr, 9 e m ; . , ,

stwierdza c—n następuje?— j \ , ’

H d2§jwusskodgnabudynku?
Rozebranie zruszonvoh dachbwek i ponowne ułożenie na wapnie z piaskiem— V — K— o . —, o S1 A — y O 3 — , C fi —s :; 9 C’ i¬
z dodaniem 30 ’brakująeych.
Odbicie zniszczonego tynku i wykona,nie go na now—o,
—n/yremontowanie oiecbv z dodaniem .bratających armatur,
Wykonanie 2 nowych drzwi filungowych z ukuciem i pomalowanie, oraz
reperacja 9 szt. drzwi z dopasowaniem i dodaniem ,brakujących zamkbw,
Wykonanie unprawy 6 szt, okien, dodanie brakujących szpros—, okuc i t,p,
oraz ich dopasowanie,
Wykonanie wystaw—y skleićwei z drzewa’stol—ar"skiego wraz z .oszwleniem ,
po uprzednim "usunięciu Briszczdhej.
Pomalowania bci ny i sufity farbą klejow ą wraz z dr.obną reperacją’
tynkbw,
Wykonanie instalacji elektr. z dosta.rczen;iem brakujących przewodbw ,
rurek,—ry/ącznikbw ,i lamp z oprawkami.



5e y o wiel—e wi cej ni j;
Poniewa,ż koszt o.dburtow budynku orzekną yn/ 2Qf c ,cąŁkowitych kosztbw
wzniesienia da,nego budynku Ob ,Ob,. przysługuje pra o pr—zępis’bw ogbl¬

ny—ch y/gł 12 dekretu z dr, 26 października 1945r— o rosbibrce i nanra¬
wie budynkbw znis"zczonych i uszkodzonych —wskutek wo,lny. (I)z,U,l.,k,
hr.50 noz, 28l) — j 4 — rozn, Min,Odb. i Adm,Publ z dnia ,25. lutego kor.

’Prsad przystąpieniem do wyfcej wspomnląnyoh robbt aaiefcy ufcyska^
wolenie Mi Jskleg Nadzoru Budowlankom v

Bytomłt dnia , 21 kwietnia — , 194Tr —



Rynek Kr. 5

Rudown. La nger Pawe
Kontroler Bienio—zek Tomasz

28 marca I947r.
Rynek Lr. 5 Inż B. Żmijewski

przy ul. Piastowskiej Lr. 9

Rozebranie zruszonyoh ćachbwek i ponow/ie ubożenie na wapnie z piaskiem
z dodaniem 30 brakujących.
Odbicie zniszczonego tynku i wykonanie go na nowo.

yremontowanie niecbw z dodaniem braj jących armatur.
"ykonanie 2 nowych drzwi filungowych z ukuciem i pomalowanie, oraz
reperacja 9 sst. drzwi z dopasowaniem i dodaniem brakujących zamkbw.

y konanie naprawy 6 szt. okien, dodanie brakujących szpros, okub i t.p.
oraz ich dopasowanie.
Wykonanie wystawy skier ował z drzewa stolarskiego wraz z oszkleniem ,
po uprzednim usunięciu zniszczonej.
1oma1cwanie bclany i °ufity farbą klejową wraz z drobną reperacją
tynkbw.
kykonanie instalacji elektr. z dostarczeniem brakujących przewodb ; ,
rurek,wy/ącznikbw i lamp z oprawkami.

Depwźja: Ponieważ koczt odl—u ryy budynku wyzekracźa o iele więcej
niż 2C ca/kowitych koszt bw wzniesienia danego budynku Cb.Ob. .rzy¬
ś/uguje prawo —p,rzePi°bw Ogólnych w/g. l dekret u z dn. 26 paździer¬
nika 1945r. o rozbibrce.i— na;orawie budynkom zniszczonych i uszkodzo¬
nych wskutek wojny. (Dz.U.R.P.Nr. 50 doz. 281) — 5 4 — rozn. Min.
,Odb. i Adm. Pub!, z dr. ’kutego 194,6r.
Przed nrzystąnięnirm do wyżpj —snomnianyck robbt należy użyskah
zezwolenie Miejskiego Nadzoru Budowlanego.
Bytom, dnia 21.kwietnia 1947r.



Pć}!lzeiprasident Bleswitz
Poiizai—A m t Beuthem

(l, Polizei—Revler

l) Mit eśiter griindlichea
Reinigung/ der Konigs=
hiitter—C!iaaueaee iat be=
reits begonnen worden.

Z)Z,dA.
uthen 0/3.,. d. 11.Jaz, 1923

I y, bie Poliaeiverwaltung.



OPIS BUDYNKU
v \’j.;’ . .. — 1 ; — r .... — tĘm

W dniu 8 lipca 47 r. stwierdzono komisyjnie oszacowania procentowego
stanu zuśycia i obecnego wyglądu dwóch budynków z oficynami i chlewami, poXo¬
śonemi przy ul.Rynek 5 i przelotu na ul.Kościelną 4 w Bytomiu, które przejąć
od Administramcji Nieruchomości Miejskich Ink. B. Żmijewski zam.
w Bytomiu

w składzie 1.) Budów. Pawe/ Langer
2.) " Tomasz Bienioszek

i stwierdzono co następuje:
§tan_goprze dni _po _wybudowaniu_ budynków_

Dwa budynki mieszkalne, jednopiętrowe z poddaszem, oficynami i chlewami,
wybudowane przez kupca Guttmana w roku 1862. Ca/a powierzchnia terenu zaję ¬
tego pod budynki wraz z podwórzem wynosi 425 m : pod budynki i inne zabudowa
nia zajęto powierzchnię 350 m2, a na podwórza 110 m2. Po/oŚenie terenu wraz
z zabudowaniami znajduje sie w śródmieściu od strony po/ddniowo—zachodniej
przy ul.Rynek t.zn klasyfikacja po/śenia w mieście Bytomiu,bardzo dobra.
yjęczna kubatura budynków wynosi 2064 m . Wóórczesnym czasie t.j. w roku 1862
wartośb jednego frontowego budynku przy ul.Rynek 5, o kubaturze 100 8
wynosi/a 40 z/ za 1 m czyli kwotę 40 . 320 z/otych przedwojennych, zaś drugie¬
go budynku wraz z oficynami i chlewami, po/ośonego przy ul.Kościelnej Nr.4,
0 ogólmaj kubaturze 1.056 m po 30 z/. za 1 m —czyli kwotę 31—680 z/otych
przedwojennych. Ogólna więc wartośb wszystkich zabudowań wynosi/a sumę 72.000
z/otych przedwojennych. Tutaj zaznaczyb naleśy, śe suma powyśsza przedstawia
wartośb tylko dwóch budynków frontowych wraz z oficynami i chlewami z wymę¬
czeniem wartości terenu zajętego pod zabudowania i podwórze. Budynki wraz
z oficynami są podpiwniczone i masywne, sklepienia są równieś masywne.Stropy
1 ca/ą konstrukcję dachu wykonano z drzewa, a sam dach przykryty jest dachów¬
kami. Procent zuśycia budynków począwszy od 1862 roku do 1945 roku wynosi 60f
Ponadto procent zniszczenia przez dzia/ania wojenne w 1945 roku wynosi dalsze
10fi9 czyli /ączny procent zuśycia wraz z uszkodzeniami przez dzia/ania wojen¬

ne wynosi 90 fi.
W takim stanie jak wyśej opisano ,przeję/ od Administracji Nieruchomości

Miejskich Ob. Ink. B.Żmijewski i natychmiast przystąpi/ do częściowej naprawy’
uszkodzeń przez dzia/ania wojenne budynków, a mianowicie: Pokrycie dachów,
naprawa więkby dachowej drewnianej, naprawa zniszczonego tynku w budynkach,
wyremontowania wszystkich piecy wraz z brakującymi armaturami. Wykonano nowe
okna i drzwi filongowe z okuciami i pomalowaniem olejnym, ca/kowite oszklenie
i7szystkich okien w budynkach i oficynach, Pomalowanie ścian i sufitów farbą
klejową. Wykonanie instalacji elektrycznej z dostarczeniem brakujących prze¬
wodów i rurek oraz lamp elektrycznych. Do wykonania remontów budowlanych i isn
uśyto materia/ów zakupionych przez ihk. Z mijewskiego. Przezw wykonananie
powyśszych remontów obecna wartośb budynkbw podnios/a się procentowo o 30 fi9
zaś pod dodaniu poprzedniej wartości przed opisanym remontem t.j. 10 fi —
faktyczna wartośb budynków wynosi 40 fi wartości kabudowań w stanie nowym.
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1. Wartość budynków w 1862 roku = 72,000 z .przedwojen.
2. Zubycie budynków węaz z uszkodzeniamiwojennemi przedstawia wartobh

(60 jl Ł 30 jt) — 90 jt czyli — " —
3. Wartość budynków przed remontem =j/" 7,200 z/. — w 7
4. Warto%b wykonanego remontu 30 36 czyli = 21,600 zX. — M —
5. Obecna wartobb procentowa wynosi 40 ^

czyli w przeliczeniu na zX.kwotf = 28,800 z . — " —
1 " —i
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